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es, die unsern Entschluß bestimmen, Repräsentanten aus

unsrer Mitte an sie abzuordnen, um sie angelcgenst zu

ersuchen, unsere Besorgnisse durch die aufrichtige und

beruhigende Versicherung zu stillen, daß das französische

Direktorium nicht gesinnt sey, die Freyheit, die Unab-

hängigkcit und die Verfassung der demokratischen Stände

zu stören,' eine Verfassung, die wir, wie eine gute Mutter
lieben — die uns seit Jahrhunderten glücklich machte;

eine Verfassung welcher die Souvcrainitat des Volks und

das Menschenrecht in aller ihrer Reinheit und Kraft zum

Grunde liegen, und welche daher mit den Grundsätzen der

französischen Republik gänzlich übereinkommt.

Ein einziges Verhältniß, worinn vielleicht die sranzö-

fische Nation eine Abänderung hätte wünschen mögen, war:
daß einige demokratische Stände unter ihrem Volk noch

Untergebene oder Angehörige zählten; allein hierinn sind

die demokratischen Stande den Wünschen der französischen

Republik zuvorgekommen. Unsere Stände haben keine

Untergebenen mehr; sie sind frey, wie wir frey sind, so

baß unsere Verfassungen in keinem Verhältniße mehr' stehen,

welche den Grundsätzen der französische» Nation widrig

seyn können.

Geruhen Sie demnach, Bürger General uns über die

friedlichen und wohlwollenden Gesinnungen des sranzö so

sehen Direktoriums eine beruhigende Versicherung zu er-

theilen, um überzeugt zu seyn, daß wir nichts sehnlicher

wünschen als mit der großen Nation in Feieden und gutem

Wohlstand zu leben. Empfangen sie von einem getreuen

Bergvolk, das kein anderes Gut als seine Religion und

Freyheit, keinen andern Reichthum als seine Herden besitzt,

die aufrichtige Versicherung, baß dieß Volk sich eifrigst

bestreben, werde, der französischen Republik von seiner

Anhänglichkeit alle jene Beweise zu geben, die immer mit

seiner Freyheit und Unabhängigkeit vereinbar sind.

Bürger General! genehmigen Sie auch »och die

förmliche Gelobnng, daß unsere Stände niemals die

Waffen gegen die französische Republik crgreiffen, nie

sich mit ihren Feinden verbinden werden. Unsere Freyheit

wird unser Glück seyn z und nur die Pflicht, diekelbige

zu vertheidigen, wird uns bewaffnen können.

Möchten diese unsere seyerlichen Versicherungen uns

jene gegenseitige Versicherungen erwerben, die wir uns

von Ihnen, Bur g er General! ehrerbietigst aus-

bitten; dann werden unsere Unruhen und Sorgen sich in

jene Empfindungen der Freude, der Dankbarkeit und

der Anhänglichkeit verwandeln, die wir der Negierung
der französischen Republik und ihrem würdigen General

unabläßig widmen werden.

Aus dieses Memorial haben die Gesandten des Stan-
des Glarus folgende Antwort erhalten.-

Im General-Quartier z» Bern, den -s. Nivose, im sien Jahr
der Republik.

Der General Brnne. Commandant en Chef über

die französische Armee in der Schweiz!

Ich versichere den demokratischen Stand Glarns, daß

bey denen Ereignissen, welche wegen dem trotzenden Be-

tragen der Oligarchcu von Bern, die französische Armee

in die Schweiz zu kommen, veranlag hatten, die demo-

kratischcn Stände nicht aufgehört haben, die Freundschaft

der französischen Republik beyzubehalten, und daß diese

kein Vorhaben gehabt, ihr Gebiet feindlich zu betretten.

Brüderlicher Gruß!

Flugschriften.
l2. Leonard Meister, über den Gang der polt-

tischen Verlegungen in der Schweiz. Jänner.
Februar. 8. Zürich, bey Gestner 1798. S. 102.

Man kennt des Verfassers historisches Talent, und die

gegenwärtige Zusammenstellung und Uebersicht der poli-
tischen Ereignisse in der Schweiz während der zwey ersten

Monate dieses Jahres, die mit der Unparrheylichkeit des

Beobachters erzählt, und mit der Mäßigung des ausge-

klärten Vaterlandssreuiides, beurtheilende Winke einstießen

laßt, kann dem Publikum nicht anders als sehr angenehm

seyn, und muß den Wunsch nach der Fortsetzung die der

Verfasser jeden Monat oder jeden zweyten Monat zu

liefern verspricht, rege machen.

IZ. Die Schweizer U! Paris, oder der zehnte Au-

gust 1792. Ein Traum aus dem letzten Decennio

unsers Jahrhunderts, den» Vernerschen Heer-

führer Er lach zugeeignet. 8. St. Galleu, bey

Hausknecht, 1798. iZ S.

Der Verfasser unterzeichnet sich I. C. Appenzellcr. Geist

und Inhalt dieses Gedichtes ergeben sich aus dem Titel.
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